
Prof. Dr. Walter Brehm, Inhaber des 
Lehrstuhls Sportwissenschaft II, wur-
de zum Dekan der Kulturwissenschaft-
lichen Fakultät gewählt. In der Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät wurde Prof. Dr. Jochen Sigloch, 
Inhaber des Lehrstuhls BWL II, zum 
stellvertretenden Dekan, dem Prode-
kan, gewählt. Die Amtszeiten began-
nen mit dem Start des Winterseme-
sters am 01.10.2007 und dauern zwei 
Jahre.

Liebe Alumni,

es freut uns sehr, Euch die zweite Aus-
gabe unseres Spöko-Alumni-Journals 
im Jahr 2007 vorlegen zu können.

In dem aktuellen Heft stellen wir Euch 
zum einen Forschungsberichte der 
Lehrstühle von Prof. Dr. Heermann, 
Prof. Dr. Hohmann, Prof. Dr. Schmidt 
sowie Prof. Dr. Woratschek vor. Zum 
anderen geben wir Euch einen kurzen 
Rückblick auf die EASM Konferenz 
2007 in Turin und ebenso eine Vor-
schau auf die vom 10.-13. September 
2008 in Deutschland stattfindende 
EASM Konferenz.

Wir hoffen, die Inhalte bereiten Euch 
viel Spaß beim Lesen!

Natürlich findet Ihr das Spöko-Alumni-
Journal 2/08 auch wieder im Internet 
unter www.sportoekonomie.net zum 
Download zur Verfügung.

Beste Grüße,

Tim Ströbel
tim.stroebel@uni-bayreuth.de

Mikka Schilhaneck
michael.schilhaneck@uni-bayreuth.de

Vorwort
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Prof. Woratschek bleibt

Nach Rufen der Universitäten Leipzig 
und Innsbruck hat sich Prof. Dr. Her-
bert Woratschek für einen Verbleib an 
der Universität Bayreuth entschieden. 
Dazu trug mitunter die von den Fach-
schaften Sport und RW organisierte 
Aktion „Wir wollen Woratschek“ (Un-
terschriftensammlung am Sportinstitut 
und RW, Plakate am Sportinstitut und 
RW, FAN-Zeppelin mit „Wir wollen Wo-
ratschek“-Banner auf dem Campus) 
bei.

Prof. Dr. Walter Brehm Prof. Dr. Jochen Sigloch
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Unternehmensbesteuerung und Wirtschaftsprüfung

Lehrstuhl Betriebswirtschafts-
lehre II – Unternehmensbesteue-
rung und Wirtschaftsprüfung

In der Betriebswirtschaftslehre sind 
die Forschungsfelder Unternehmens-
rechnung und  Unternehmensbesteu-
erung traditionell von besonderer Be-
deutung. An der Universität Bayreuth 
werden beide Bereiche von Prof. Dr. 
Jochen Sigloch und seinem Lehrstuhl-
team abgedeckt. Die Schwerpunkte 
liegen dabei auf Grundsatzfragen im 
Bereich der handelsrechtlichen und 
internationalen Rechnungslegung, der 
steuerlichen Gewinnermittlung und der 
Analyse des Einflusses der Besteue-
rung auf betriebswirtschaftliche Ent-
scheidungen.

Auf den ersten Blick scheinen diese 
Themen nur wenige Bezüge zum Sport 
aufzuweisen. Indessen lebt auch der 
Sport nicht im rechtsfreien Raum: Der 
Sport,  selbst der traditionell in gemein-
nützigen Vereinen organisierte Freizeit-
sport muss sich den Regelungen zur 
Rechnungslegung und Besteuerung 
unterwerfen. Gleiches gilt selbstver-
ständlich für den immer stärker kom-
merzialisierten Profisport. Doch ist  die 
Sportbranche nicht nur von den all-
gemeinen Regelungen betroffen, viel-
mehr tauchen hier zahlreiche Sonder-
probleme auf, die vielfach einen außer-
gewöhnlich hohen Komplexitätsgrad 
aufweisen und ein eigenständiges Un-
tersuchungsfeld eröffnen. Aus diesem 
Grund ist es nicht verwunderlich, dass 
Prof. Sigloch bei der Gründung und 
Entwicklung des Studiengangs Spor-
tökonomie in Bayreuth maßgeblich 
mitgewirkt hat und auch  noch heute 
im Bereich des Sports einen reizvollen 
Arbeitsschwerpunkt in Forschung und 
Lehre sieht.

Sportökonomische Forschung 
und Lehre

Die sportökonomische Forschung 
des Lehrstuhls BWL II lässt sich in die 
großen Bereiche

• rechtliche Organisationsformen
 des Sports,

• steuerliche Belastung und
 Förderung des Sports, 

• finanzielle Rechenschaftslegung 
und

• Unternehmensbewertung

gliedern. Der Frage der Rechtsform-
wahl kommt im deutschen Sport eine 
besondere Bedeutung zu, da hier tra-
ditionell die Rechtsform des Vereins 
gewählt wird. Die jüngsten Entwick-
lungen von einem gemeinschaftlich or-
ganisierten, auf Ehrenamt basierenden 
Sporttreiben hin zum kommerziellen 
Wirtschaftsgut Sport, das inzwischen 
für viele Unternehmen die Grundlage 
für hohe Gewinne darstellt, werfen die 
Frage auf, ob die traditionellen Struk-
turen hierfür noch sinnvoll und geeig-
net sind.
Zahlreiche Sonderfragen finden sich 
auch im Bereich der Besteuerung: 
Angefangen beim Gemeinnützigkeits-
recht, das auch dem Sport eine Son-
derstellung einräumt und steuerlich 
vielfältig fördert, über die Frage der 
steuerlichen Behandlung von sport-
lichen (Groß-) Veranstaltungen und 
diverser Sponsoringmaßnahmen, bis 
hin zu Fragestellungen im Rahmen 
grenzüberschreitender Aktivitäten von 
Sportlern, Veranstaltern und Spon-
soren.
Die wahrgenommene Dominanz der 
Gemeinnützigkeit im Sport und die 
große Zahl gemeinnütziger Sportver-
eine rückt die eher lästigen Fragen 
nach Inhalt und Umfang der Rech-
nungslegungspflichten, denen sich 

wirtschaftlich tätige Unternehmen 
permanent stellen müssen, im Sport 
weniger ins Zentrum des Interesses. 
Allerdings sind Veränderungen unver-
kennbar: Auch der kleine Sportverein 
und der professionelle Sport wird mit 
zunehmender Vertreibung aus dem 
Paradies mit wirtschaftlichen Kern-
fragen der Finanzierung und Rech-
nungslegung konfrontiert. Dabei kann 
nicht in allen Bereichen auf bereits 
bestehende Forschungsergebnisse 
zurückgegriffen werden. So stellen die 
Transferentschädigungen für Spieler-
wechsel in Mannschaftssportarten 
oder umfangreiche Sponsorenverträ-
ge Spezialprobleme mit einem hohen 
Komplexitätsgrad dar. Von Interesse 
für die Forschung ist darüber hinaus 
die Überprüfung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit von Ligateilneh-
mern mit Hilfe bilanzanalytischer In-
strumente.
Im Rahmen der allgemeinen wertorien-
tierten Unternehmensführung und der 
Unternehmensbewertung stellen sich 
neue Fragen, wie etwa der Wert von 
Transferentschädigungen oder Spon-
soringpaketen ermittelt werden kann, 
da auch hier die herkömmlichen Be-
wertungsmodelle nicht ohne Probleme 
und ohne Modifikationen übertragen 
werden können.
An diesen Forschungsfeldern knüpft 
auch die Lehre im Studiengang Sport-
ökonomie an. Neben den allgemeinen 
Fächern, in denen die Studierenden 
der Sportökonomie fundiertes Grund-
lagenwissen erhalten, wird jeweils eine 
spezialisierende Veranstaltung zum 
Themenkomplex „Sport und Steuern“ 
und „Sport und Unternehmensrech-
nung“ angeboten.
Die vermittelten Inhalte werden in 
Oberseminaren an Hand aktueller Fra-
gestellungen vertieft. Bei sportökono-
mischen Themen bietet sich in vielen 
Fällen auch die Möglichkeit einer Ex-
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kursion an, um vor Ort unter dem Ein-
druck der besonderen Atmosphäre ei-
ner Sportarena oder einer sportlichen 
Großveranstaltung um neue Einsichten 
zu ringen.
Nachfolgend sind mit den Themen 
der typischen Rechtsform des Ver-
eins, den VIP-Logen in Sportarenen 
und den Transferentschädigungen für 
den Wechsel von Fußballspielern drei 
sportspezifische Fragestellungen kurz 
darzustellen:

u Gemeinnützige Vereine im deut-
schen Sport – hat die traditionelle 
Organisationsform noch Zukunft?

Traditionell wird der institutionell or-
ganisierte Sport in Deutschland inner-
halb von Vereinen betrieben. Im Be-
reich des Sports ist der gemeinnützige 
Verein vorherrschend, wobei der Ge-
meinnützigkeitsstatus grundsätzlich 
jedoch nicht nur Vereinen zukommen 
kann, aber dort geradezu der Regel-
fall ist. Vereine sind körperschaftlich 
organisierte Zusammenschlüsse von 
Personen zur dauerhaften Erreichung 
eines gemeinsamen Zwecks, der wirt-
schaftlicher und/oder nichtwirtschaft-
licher Art sein kann.

Relevanz erlangt im Bereich des Sports 
nur der so genannte Idealverein mit 
ausschließlich nichtwirtschaftlichen 
Zwecken. Zivilrechtlich ist es auch 
Idealvereinen gestattet, sich unter-
nehmerisch zu betätigen, sofern diese 
Aktivitäten zur Erfüllung des Haupt-
zwecks notwendig sind oder lediglich 
einen Nebenzweck darstellen. Dieses 
so genannte steuerliche Nebenzweck-
privileg wird in der Praxis weit ausge-
legt, so dass auch professionalisierte 
Sportorganisationen weiterhin die 
Rechtsform des Vereins nutzen kön-
nen und diese Möglichkeit meist auch 
wahrnehmen. Theoretisch wird dage-

gen – zumindest in den Fällen des Pro-
fisports – nahezu einhellig von einer 
Rechtsformverfehlung ausgegangen, 
die nicht nur darin begründet liegt, 
dass der Verein nicht für eine intensive 
Teilnahme am Wirtschaftsverkehr kon-
zipiert ist und damit der notwendige 
Schutz anderer Marktteilnehmer durch 
Rechnungslegungspflichten nicht ge-
geben ist. Auch wirtschaftliche Grün-
de wie die Notwendig der Finanzierung 
am Kapitalmarkt oder die Implemen-
tierung einer professionellen Führung 
sprechen heute gegen die Rechtsform 
des Vereins.
Das Festhalten an der Rechtsform 
des Vereins liegt unter anderem darin 
begründet, dass der Gemeinnützig-
keitsstatus, über den die Sportvereine 
verfügen nicht durch einen Rechts-
formwechsel gefährdet werden soll. 
Der Steuerbefreiungstatbestand der 
Gemeinnützigkeit ist für Idealvereine 
deshalb von so überragender Bedeu-
tung, weil als gemeinnützig anerkannte 
Vereine zum einen in den Genuss be-
stimmter Steuervergünstigungen kom-
men und zum zweiten zum Empfang 
steuerbegünstigter Spenden berech-
tigen.
Der Begriff „Gemeinnützigkeit“ ist 
vom Gesetzgeber nicht zweifelsfrei 

abgegrenzt. Er hat sich jedoch als 
Oberbegriff für die Verfolgung steu-
erbegünstigter Zwecke i. S. d. Abga-
benordnung durchgesetzt. Als steu-
erbegünstigter Zweck gilt dabei die 
Ausübung gemeinnütziger, mildtätiger 
und kirchlicher Tätigkeiten. Sport gilt 
explizit als gemeinnütziger Zweck, so 
dass in diesem Bereich nahezu alle 
Vereine gemeinnützig sind. Selbst die 
im Profisport engagierten Vereine be-
sitzen deshalb überwiegend diesen 
Status. Neben der Ausübung einer der 
genannten steuerbegünstigten Tätig-
keiten ist ferner die Art der Zweckver-
folgung von Bedeutung. Die Erlangung 
des Status der Gemeinnützigkeit setzt 
voraus, dass der Verein den steuer-
begünstigten Zweck selbstlos, aus-
schließlich und unmittelbar verfolgt. 
Darüber hinaus müssen diese Voraus-
setzungen in der Satzung festgelegt 
sein und die tatsächliche Geschäfts-
führung muss sich nachweislich daran 
orientieren.
Die Anerkennung als gemeinnützige 
Organisation stellt hohe Anforde-
rungen an die steuerlichen Kenntnisse 
der Vereinsführung, da dieser Bereich 
des Gemeinnützigkeitsrechts eine au-
ßerordentliche Komplexität aufweist. 
Dem Aufwand stehen jedoch zahl-

Steuerliche Behandlung des gemeinnützigen Vereins
in Abhängigkeit vom Geschäftsbereich

Ausnahme:
Zweckbetrieb

Zweckverfolgung im
ideellen Bereich

Wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb ,

der den Rahmen einer
Vermögensverwaltung

überschreitet

Vermögensverwaltung

gewerbe- und körperschaftsteuer frei

gewerbe- und
körperschaftsteuer pflichtig
(Freibetrag: 3.835 EUR,
Freigrenze: 30.678 EUR)

Umsatzsteuer-
befreiung ohne
Vorsteuerabzug

Ermäßigter
Umsatzsteuersatz

mit vollem
Vorsteuerabzug

voll Umsatzsteuerpflichtig

Abb. 1: Körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerliche Behandlung des Vereins
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reiche außersteuerliche und vor allem 
steuerliche Vorteile gegenüber - so 
etwa die Berechtigung, Spendenquit-
tungen auszustellen, der Übungslei-
terfreibetrag, aber vor allem auch die 
unmittelbaren steuerlichen Vergünsti-
gungen in zahlreichen Steuerarten, die 
sich jedoch nicht alle auf die gesamte 
Organisation, sondern nur auf einzelne 
Geschäftsbereiche beziehen.

Bei Vereinen, die am allgemeinen Wirt-
schaftsverkehr teilnehmen – wie im 
Sport heute allgemein üblich – erlangt 
die Frage nach den Rechnungsle-
gungspflichten von Vereinen be-
sondere Bedeutung. Aber auch in 
kleineren, ausschließlich nichtwirt-
schaftlich tätigen gemeinnützigen Ver-
einen, muss sich die Vereinsführung 
ihrer Pflichten bewusst sein. Die ent-
sprechenden Regelungen für Vereine 
ergeben dabei kein einheitliches und 
klares Bild, sondern sind durch eine 
kaum zu überblickende Regelungs-
vielfalt gekennzeichnet, die jedoch 
den Organisationen im Ergebnis kaum 
eindeutige Pflichten zur Rechnungsle-
gung auferlegen. Besonders kritisch 
ist die Tatsache zu beurteilen, dass 
selbst Vereine mit einer ausgeprägten 
wirtschaftlichen Betätigung als Ne-
benzweck in der praktischen Rechts-
anwendung keine  Kaufmannseigen-
schaft haben und damit einer handels-
rechtlichen Rechnungslegungspflicht 
entgehen. Auch theoretisch ist die 
Kaufmannseigenschaft bei Vereinen 
umstritten, obwohl hier zumindest 
teilweise die Meinung vertreten wird, 
dass auch Vereine unter bestimmten 
Umständen den allgemeinen Rege-
lungen zu unterwerfen sind.
Praktische Bedeutung haben aktuell 
damit nur die Pflichten des Vorstands 
gegenüber den Mitgliedern und ver-
schiedene steuerliche Rechnungsle-
gungspflichten.

Vor dem Hintergrund der besonderen 
Zwecksetzung des Vereins als Rechts-
form, der Rechnungslegungspflichten 
und unter Berücksichtigung der 
Grundidee des Fördergedankens des 
Gemeinnützigkeitsrechts kann insge-
samt ganz klar festgehalten werden, 
dass der gemeinnützige Sportverein 
in vielen Bereichen des Sports nicht 
ausgedient hat. Auch wenn der Sport 
auf Grund seiner Lobby bisher weniger 
starken rechtlichen Zwängen unterlie-
gt, müssen sich Theorie und Praxis 
für die Zukunft darauf einstellen, dass 
bei zunehmender wirtschaftlicher Be-

tätigung neue Organisationsformen 
gewählt werden müssen. Vereine 
müssen dann in andere Rechtsformen 
umgewandelt werden. Dies erfolgt im 
Bereich des Profifußballs meist über 
eine Ausgliederung der Lizenzabtei-
lung auf eine Kapitalgesellschaft meist 
in der Form, dass der ursprüngliche 
Verein direkt Eigentümer der Kapital-
gesellschaft wird. Hier spielen wiede-
rum steuerliche Fragestellungen eine 

zentrale Rolle, so dass die Sportbran-
che von den neuesten Änderungen 
der steuerlichen Behandlung von Um-
strukturierungen ebenfalls betroffen 
sein wird. Damit bleibt die Frage der 
Rechtsformwahl und deren Folgen für 
die Sportorganisation auch in Zukunft 
ein breites Forschungsfeld mit neuen 
herausfordernden Fragestellungen.

v Steuerliche Behandlung von 
VIP-Logen in Sportarenen

Bei Sportveranstaltungen werden 
nicht mehr nur einzelne Sitzplätze, 

sondern in zunehmendem Umfang 
auch so genannte „Logenpakete“ an-
geboten. Diese werden weniger von 
Privatpersonen, sondern in der Regel 
von Unternehmen angemietet.
Damit verbunden ändert sich vielfach 
auch die Motivationslage für den Be-
such einer Sportveranstaltung. Wäh-
rend der Besuch einer Sportveran-
staltung typischerweise von privatem 
Unterhaltungsinteresse geprägt ist, 

Rechnungslegungspflichten
des Idealvereins

Überschuss-
einkünfte

gewerbliche
Einkünfte

Handelsrecht Zivilrecht Steuerrecht

handelsrechtliche
Buchführungspflicht

und Pflicht
zur Erstellung eines
Jahresabschlusses

(§ 238 HGB)

Rechenschaftspflicht
des Vorstands

(§ 27 Abs. 3 i. V. m.
§§ 666, 259,
260 BGB)

Nachweis der
gemeinnützigen

Mittelverwendung
(§§ 51 ff AO)

Ermittlung von
Besteuerungsgrundlagen

derivative
Aufzeichnungs-

pflicht
(§ 140 AO)

originäre
Aufzeichnungs-

pflicht
(§ 141 AO)

nicht gegeben,
da Kaufmanns-

eigenschaft
nach § 1 HGB

in der praktischen
Rechtsanwendung

verneint

nicht gegeben,
da keine
handels-

rechtliche
Buchführungs-

pflicht

Pflichten nach
§§ 238 ff HGB,
falls Umsatz-
oder Gewinn-

grenzen
überschritten

Überschuss
der

Einnahmen
über die

Werbungs-
kosten

geordente Aufzeichnung
aller Einnahmen und Ausgaben
Bestandsverzeichnis
des Vermögens und der Schulden

Abb. 2: Rechnungslegungspflichten von Idealvereinen
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werden nunmehr auch geschäftliche 
Interessen verfolgt. Die unter Um-
ständen vollkommen unterschiedliche 
Motivation zum Besuch von Sportver-
anstaltungen kann aus steuerlicher 
Sicht von entscheidender Bedeutung 
sein. Während Ausgaben, die in den 
Bereich der privaten Lebensführung 
gehören, steuerlich nicht berücksich-
tigungsfähig sind, kann das geschäft-
liche Interesse an der Anmietung einer 
Loge zu einer Abzugsfähigkeit der Ko-
sten als Betriebsausgabenführen. Für 
Werbemaßnahmen in Sportstadien 
wird die steuerliche Abzugsfähigkeit 

seit längerem allgemein bejaht und ist 
meist unstrittig. Daher ist die Praxis 
zunächst ausgegangen, dass die steu-
erliche Abzugsfähigkeit auch für die 
Logenaufwendungen ohne Probleme 
möglich ist. Die Logenkosten weisen 
jedoch die Besonderheit auf, dass 
neben herkömmlichen Werbemaß-
nahmen auch die Bewirtung der Gäste 
und Eintrittskarten, die an Geschäfts-
partner und Mitarbeiter weitergege-

ben werden können, im Gesamtpreis 
enthalten sind. Für die Bewirtung von 
Geschäftspartnern und Geschenke 
in Form einer Logeneinladung greifen 
jedoch – trotz der grundsätzlich an-
erkannten betrieblichen Veranlassung 
– steuerliche Abzugsbeschränkungen. 
Die Abzugsbeschränkungen haben für 
die Logenmieter wiederum Kostenstei-
gerungen zur Folge, die den Preisdruck 
auf die Fußballunternehmen erhöhen 
können. Gepaart mit der Steuerpflicht 
der Logeneinladung auf Seiten der 
eingeladenen Gäste und vor dem Hin-
tergrund zahlreicher Stadienneu- und 

–umbauten, erlangte dieses Thema im 
Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 
2006 große mediale Aufmerksamkeit. 
Die Finanzverwaltung reagiert seit Au-
gust 2005 mit verschiedenen Verwal-
tungsanweisungen, die von ihrem Te-
nor zwar die gesetzlichen Regelungen 
und damit die Abzugsbeschränkungen 
bestätigen, im praktischen Ergebnis 
aber durch großzügige Pauschalie-
rungsmöglichkeiten der Sportwirt-
schaft weitgehend entgegen kommen.

Auch die Tatsache, dass die Gäste 
eines Logenmieters – unabhängig da-
von, ob es sich um Mitarbeiter oder 
Geschäftspartner handelt – wegen 
des gewährten geldwerten Vorteils 
mit steuerlichen (Nach-) Forderungen 
konfrontiert werden können, wurde 
von den Beteiligten naturgemäß äu-
ßerst kritisch betrachtet, da dies dem 
beliebten Incentive „Logeneinladung“ 
unerwünschte Nebenwirkungen auf-
gelastet hätte. Die Finanzverwaltung 
und inzwischen auch der Gesetzge-
ber haben diese vielstimmig vorgetra-
genen Petita zwischenzeitlich dadurch 
Rechnung getragen, dass der Gastge-
ber die Sachzuwendung in Form der 
Logeneinladung pauschal mit einem 
Steuersatz von 30 % mit befreiender 
Wirkung für den Gast besteuern kann. 
Dies ist als großzügige Begünstigung 

Steuerliche Abzugsfähigkeit von Logenkosten in Sportarenen

Betrieblicher Veranlassung
der Logenmiete

Private Veranlassung
der Logenmiete

Einschränkung der Abzugsfähigkeit
von Betriebsausgaben

§ 4 Abs. 5 EStG

Unterscheidung
nach Art der Veranstaltung

§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG

Veranstaltung für
Geschäftspartnern

Veranstaltung nur für Mitarbeiter

Bewirtung
von Geschäftspartnern

Ausschließliche
Bewirtung

von Mitarbeitern

GrundsätzlicheAbzugsfähigkeit
der Kosten als Betriebsausgaben

§ 4 Abs. 4 EStG

GrundsätzlichesAbzugsverbot
der Kosten als Ausgaben

für die private Lebensführung
§ 12 Nr. 1 EStG

Kosten für Logenmiete
und/oder Eintrittskarten

Kosten für Bewirtung
im Rahmen der Sportveranstaltung

Kosten für Werbemaßnahmen

Abzugsfähigkeit nach den
allgemeinen Regelungen für

Sponsoringmaßnahmen

Abzugsfähigkeit
auf Grund von

Gegenleistungen

Abzugsverbot
für Geschenke

§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG

Abzugsverbot
für

Repräsentationsaufwand
§ 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG

Abzugsfähigkeit
(aber Sachbezug beim Mitarbeiter )

AbzugsfähigkeitBeschränkte
Abzugsfähigkeit (70 %)

§ 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG

Abb. 3: Abzugsfähigkeit von Logenkosten beim Logenmieter

40%

30%

30% Beschränkt abzugsfähiger (70 %)
Anteil für Bewirtung

Voll abzugsfähigerAnteil
für Werbemaßnahmen

im Stadion

15%

15%

Voll abzugsfähigerAnteil
für Einladung

von Mitarbeitern

Nicht abzugsfähiger
Anteil für Einladung

von Geschäftspartnern

Abb. 4: Pauschale Aufteilung Gesamtkosten eines Logenpakets
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anzusehen, bedeutet der Pauschal-
steuersatz doch lediglich eine effek-
tive Belastung von (0.30 % : 130 = ) 
ca. 23 %.

w Bilanzielle Behandlung von 
Transferentschädigungen im Pro-
fifußball

Neben besonderen Vorgaben der 
Überprüfung der wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit im Rahmen von Lizen-
zierungsverfahren existieren im Bereich 
des Sports auch spezielle Geschäfts-
usancen, die eigene Regelungen für 
ihre bilanzielle Behandlung erforder-
lich machen. Dazu gehören vor allem 
die so genannten Transferentschädi-
gungen, die trotz der bekannten Bos-
man-Entscheidung des europäischen 
Gerichtshofs noch immer in beacht-
licher Höhe bezahlt werden müssen, 
wenn ein Spieler, der noch vertraglich 
an seinen alten Verein gebunden ist, 
abgelöst werden soll. Diese Ablöse-
zahlungen für die Verpflichtung eines 
Sportlers über mehrere Jahre stellen 
bei vielen Fußballunternehmen einen 
großen Anteil der Gesamtausgaben 
dar, so dass eine korrekte bilanzielle 
Abbildung unabdingbar ist.

Grundsätzlich kann so genanntes 
Humankapital nicht in der Bilanz aus-
gewiesen werden. Für die beim Ver-
einswechsel von Spielern in der Regel 
bezahlten Transferentschädigungen 
ist jedoch indirekt eine Ausnahme ge-
troffen worden. Die entsprechenden 
Regelungen waren zunächst steuerlich 
motiviert. So bestand zunächst ein 
Aktivierungswahlrecht, dass durch ein 
Urteil des Bundesfinanzhofs im Jahr 
1992 zur Aktivierungspflicht wurde. 
Dabei ist jedoch nicht die Aktivierung 
des Spielers als Person, sondern der 
Spielerlizenz mit der Transferentschä-
digung als Anschaffungskosten vorge-

sehen. Die Rahmenbedingungen des 
BFH-Urteils aus dem Jahr 1992 haben 
sich seither allerdings stark verändert, 
da die Verpflichtung, Transferentschä-
digungszahlungen auch nach Ablauf 
des Arbeitsvertrags zu entrichten, 
nach dem Bosman-Urteil weggefallen 
ist. Teilweise wird in diesem Zusam-
menhang deshalb die Auffassung ver-
treten, dass durch den Wegfall einer 
verbandsrechtlich vorgeschriebenen 
Verpflichtung zur Zahlung einer Trans-
ferentschädigung zur Erlangung der 
Spielerlaubnis ein wichtiger Grund für 
die Aktivierung von Transferausgaben 
entfallen sei. Diese Auffassung wird 
durch die im Schrifttum weit verbrei-
tete Ansicht unterstützt, dass die Ak-
tivierungsfähigkeit von Transferent-
schädigungen nach den handelsrecht-
lichen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung ohnehin verneint werden 
muss. Als unmittelbare Folge wären 
geleistete Transferentschädigungen 
durch den aufnehmenden Verein nicht 
mehr aktivierungsfähig und müssten 
sowohl in der Handels- als auch in der 
Steuerbilanz im Jahr des Spielerer-
werbs als Aufwand verrechnet wer-
den.

Die wirtschaftlichen Folgen eines der-
artigen Aktivierungsverbots wären 
weitreichend. Wirtschaftlich betrachtet 
wird die Transferentschädigung vom 
aufnehmenden Verein vor dem Hinter-
grund geleistet, mit dem Spieler einen 
Arbeitsvertrag schließen zu können. Er 
erwirbt damit also zumindest indirekt 
das Recht, den Spieler in Ligaspielen 
einsetzen zu können. Deshalb muss 
eine bilanzielle Behandlung wie ein im-
materieller Vermögensgegenstand als 
angemessen angesehen werden. Die 
durch die Aktivierung vollzogene Ver-
teilung der Transferentschädigungs-
zahlung über die Vertragslaufzeit als 
dem Zeitraum, in dem der verpflichtete 

Spieler dem Verein durch seine po-
tentiellen Einsätze in der Mannschaft 
entsprechenden Nutzen stiftet (z. B. 
durch finanzielle Rückflüsse in Form 
von Vermarktungseinnahmen oder 
Erhöhung des sportlichen Erfolgs), ist 
ökonomisch sinnvoll.

Im deutschen Profifußball ist die Ak-
tivierung von Profifußballspielern 
gängige Praxis, obwohl es durchaus 
auch einige wenige, wirtschaftlich sehr 
starke Bundesligateilnehmer gibt, die 
Transfersummen zumindest in der Han-
delsbilanz als sofort als Aufwand ver-
buchen. Die praktische Handhabung 
im Rahmen der Handelsbilanz hängt 
nicht zuletzt mit den geltenden Be-
stimmungen des Lizenzierungsverfah-
rens zusammen, das eine Aktivierung 
geleisteter Transferentschädigungen in 
Anlehnung an das BFH-Urteil explizit 
vorsieht. Dies wird in der Erweiterung 
der Gliederungsvorschriften des HGB 
um einen fußballspezifischen Posten 
„Spielerwerte“ deutlich. 

Auf Grund des verhältnismäßig hohen 
Gewichts der aktivierten Transferent-
schädigungen in den Bilanzen einiger 
Sportunternehmen und einer ver-
gleichsweise geringen Eigenkapital-
ausstattung muss davon ausgegangen 
werden, dass die Durchsetzung eines 
handelsrechtlichen Aktivierungsver-
bots bei nicht wenigen Unternehmen 
die Gefahr der bilanziellen Überschul-
dung herbeiführen könnte. Steuerlich 
hätte ein - derzeit nicht gegebenes 
- Aktivierungsverbot für wirtschaftlich 
starke Unternehmen dagegen den 
Vorteil einer früheren Aufwandsver-
rechnung mit der Konsequenz späterer 
Steuerzahlungen. (js, sj)
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Sport und Medien

Lehrstuhl für Dienstleistungsma-
nagement - Sport und Medien

Sport und Medien stehen in einer en-
gen Beziehung zueinander. Der pro-
fessionelle Leistungssport ist ohne 
die Medien kaum denkbar. Die Medien 
sind ein wichtiger Vertriebskanal für 
Sportwettbewerbe. Das gilt für natio-
nale und internationale Sportereignisse 
in gleichem Maße. Die Medien profitie-
ren von Sportwettbewerben jedoch 
auch, da die Sportberichterstattung 
immer wieder zu den am stärksten 
nachgefragten Übertragungen zählen. 
Gerade Übertragungen von internatio-
nalen Spitzensportereignissen wie den 
olympischen Spiele oder der Fußball 
Weltmeisterschaften erzielen immer 
wieder neue Zuschauerrekorde.

Sport und Medien sind damit für die 
sportökonomische Forschung ein 
zentrales Betätigungsfeld, das aus 
den verschiedensten Blickwinkeln 
untersucht wird. An der Universität 
Bayreuth wird im Spannungsfeld Sport 
und Medien punktuell seit vielen Jah-
ren intensiv geforscht. Zum einen wer-
den Nachfragefaktoren und Preisbe-
reitschaften für Sportübertragungen 
erforscht. Die Preisbereitschaft ist der 
Geldbetrag, den ein Kunde bereit ist, 
für eine Leistung maximal zu bezahlen. 
Zum anderen werden Chancen und 
Risiken der Auslandsvermarktung von  
TV-Sportübertragungen untersucht. 
Die Arbeiten der Bayreuther Sportöko-
nomie in diesem Feld haben internati-
onal bereits großen Anklang gefunden 
und Mitarbeiter des Lehrstuhls für 
Dienstleistungsmanagement haben in 
den vergangenen Jahren die Ergeb-
nisse ihrer Projekte auf zahlreichen in-
ternationalen Kongressen vorgestellt.
Die Themen der sportökonomischen 
Forschung in diesem Bereich sind in 
Bayreuth sehr vielfältig. Zum einen wer-

den grundlegende Themenstellungen, 
beispielsweise die Wertschöpfung von 
Sportwettbewerben und Sportüber-
tragungen, bearbeitet. Zum anderen 
befassen sich zahlreiche Arbeiten mit 
spezifischen Fragestellungen des The-
menkreises.
Grundlegend kann zum Themenfeld 
Sport und Medien festgehalten wer-
den, dass die Wertschöpfung eines 
Sportwettbewerbes darin besteht, eine 
Plattform für Zuschauer, Sponsoren 
und Werbetreibende zu schaffen. Dies 
gilt zumindest für die in Deutschland 
vorherrschenden Free-TV Angebote. 
Die Zuschauer interessieren sich für 
die Sportwettbewerbe und nutzen die 
Medien als Plattform um ihre Informa-
tionsbedürfnisse zu befriedigen. Die 
Medien hingegen nutzen Sportüber-
tragungen um eine für die Zuschauer 
attraktive Plattform zu schaffen. Ge-
lingt es den Medien, möglichst viele 
Zuschauer anzuziehen, so sind sie wie-
derum für Werbetreibende und Spon-
soren interessant. Die Medien stellen 
dann Kontakte zwischen Zuschauern 
auf der einen Seite und Werbetrei-
benden und Sponsoren auf der ande-
ren Seite her. Die Werbung wird von 
den Zuschauern bei solchen Free-TV 
Sendern im Allgemeinen akzeptiert, da 
sie dann nicht für die Übertragungen 
bezahlen müssen.
Bei Pay-TV Sendern sieht das Erlösmo-
dell natürlich anders aus. Hier bezah-
len die Zuschauer eine wie auch immer 
geartete Gebühr, die ihnen den Zugang 
zu den verschiedenen Sportübertra-
gungen sichert. Dabei unterscheiden 
sich die Angebote der Pay-TV Sender 
von denen der Free-TV Sender häufig 
jedoch nicht nur darin, dass sie frei von 
Werbeunterbrechungen sind. Vielmehr 
werden auch umfassendere Informa-
tionen (z.B. Live-Übertragungen) an-
geboten. Pay-TV Zuschauer können 
dementsprechend gegen Entgelt be-

sondere Informationsbedürfnisse be-
friedigen.
Mit der Koexistenz von kostenfreiem 
Free-TV und zahlungspflichtigem Pay-
TV stellt sich natürlich die Frage, wel-
che Präsentationsform die Zuschauer 
bevorzugen. Pauschal kann hier na-
türlich argumentiert werden, dass die 
Zuschauer grundsätzlich kostenfrei 
mit Sportübertragungen versorgt wer-
den wollen. Ökonomisch interessant 
ist aber die Frage, welche Preisbe-
reitschaften für verschiedene Sportü-
bertragungen bestehen. Eine solche 
Untersuchung wurde beispielsweise 
am Lehrstuhl für Dienstleistungsma-
nagement konzipiert. Derzeit laufen 
Gespräche mit möglichen Partnern, 
um diese Studie repräsentativ für den 
deutschen Markt zu erstellen.
In naher Zukunft ergibt sich damit 
natürlich auch die Notwendigkeit der 
Frage nachzugehen, welche Preisbe-
reitschaften die Zuschauer für Spor-
tübertragungen in anderen Medien 
als dem Fernsehen haben. Solche 
Forschungsarbeiten sind vor allem 
für neue Medien – Stichworte: Mobile 
Technologies, Internet Web 2.0 – von 
Interesse.

Bereits abgeschlossen sind Arbeiten 
zur Nachfrage nach Sportübertra-
gungen im Fernsehen, den Preisen 
für die Übertragungsrechte und die 
Auslandsvermarktung. Besonders 
das Thema Auslandsvermarktung ist 
für deutsche Sportwettbewerbe ein 
heißes Thema. Die Auslandsvermark-
tung der deutschen Fußball Bundesliga 
liegt beispielsweise deutlich hinter der 
Auslandsvermarktung der Englischen 
Premier League. Dementsprechend 
wurde analysiert, von welchen Fak-
toren die Auslandsvermarktung ab-
hängt, d.h. wonach sich die Manager 
in Sportverbänden und Sportvereinen 
richten müssen, wenn sie ihre Sport-
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art erfolgreich im Ausland vermarkten 
wollen. Die zentralen Einflussfaktoren 
sind hier: Last Mover Disadvantage, 
Superstars, Teilnahme an internationa-
len Wettbewerben, Struktur des Fern-
sehmarktes, Kaufkraft der Bevölke-
rung, Begeisterung für eine Sportart, 
Profitabilität und Zuverlässigkeit der 
Sportserie, Stadionatmosphäre, kul-
turelle und historische Verbindungen 
und Fernsehtechnologie.
Neben der Auslandsvermarktung stellt 
sich natürlich auch die Frage, wovon die 
Nachfrage nach Sportübertragungen 
im Fernsehen grundsätzlich abhängt. 
Grundsätzlich ist die Nachfrage nach 
Fernsehübertragungen im Allgemeinen 
ein „Nullsummenspiel“. Die generelle 
Fernsehnutzung hängt im Wesent-
lichen vom Rahmenbedingungen wie 
dem Wochentag, der Tageszeit und 
dem Wetter ab. Zu einer bestimmten 
Uhrzeit an einem bestimmten Tag sit-
zen immer ähnlich viele Zuschauer vor 
dem Fernseher. Offen ist allerdings 
die Frage, welche Sendungen sich 
die Zuschauer ansehen. An dieser 
Stelle findet der Wettbewerb statt. Es 
geht nicht darum, insgesamt mehr Zu-
schauer vor den Fernseher zu locken. 
Das gelingt nur außergewöhnlichen 
Sportwettbewerben. Die Arbeiten am 
Lehrstuhl für Dienstleistungsmanage-
ment befassen sich dementsprechend 
mit der Fragestellung, wie die vorhan-
denen Zuschauer zum Umschalten 
auf Sportübertragungen zu animieren 
sind. Die zentralen Einflussfaktoren 
für die Nachfrage nach Sportübertra-
gungen sind die Konkurrenzsituation 
(andere Sendungen etc.), das Konsum-
kapital (Kenntnisse über eine Sport-
art), die Popularität (der Sportart und 
der Sportler), die Präsentationsform 
(z.B. live vs. zeitversetzt, Zusammen-
fassung vs. volle Länge, Free-TV vs. 
Pay-TV) und der Spannungsgrad eines 
Wettbewerbs. (hw, gs, rk)

Sportmedizin

Abteilung Sportmedizin – Dem Ge-
heimnis der Kenianischen Läufer 
auf der Spur

Die Laufleistung kenianischer Sportler 
wird in aller Welt bewundert. Kenianer 
führen die Marathonweltrangliste an, 
sind mit 7 Läufern unter den besten 
10 vertreten und vor dem schnellsten 
deutschen Athleten rangieren mehr 
als 50. Die Ursache für diese enorme 
Leistung ist bislang nicht eindeutig ge-
klärt. Häufig wird spekuliert, dass ge-
netische Faktoren, die insbesondere in 
einer erhöhten Blutmenge resultieren, 
der Grund seien. Tatsache ist, dass 
fast alle kenianischen Läufer aus einer 
eng begrenzten Region des Rift Val-
leys stammen, die durch Höhenlagen 
von durchweg über 2000m charakte-
risiert ist, was die Theorie einer erhöh-
ten Blutmenge unterstützen könnte. 

Die Abteilung Sportmedizin der Uni-
versität Bayreuth beschäftigt sich seit 
langem mit den Ursachen der Ausdau-
erleistungsfähigkeit. So lag es nahe 
auch zu versuchen, dem kenianischen 
Geheimnis auf die Spur zu kommen. Im 
Rahmen eines vom Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft geförderten Pro-

jektes ist es uns nach einer 2-jährigen 
Vorbereitungsphase gelungen, 10 ke-
nianische Spitzenathleten und deren 
Betreuer für 6 Wochen nach Bayreuth 
zu holen. Die Athleten stammen aus 
Eldoret, einer etwa gleich großen Stadt 
wie Bayreuth, in der ca. 200-300 keni-
anische Athleten, die vom Leistungsni-
veau her zur Weltklasse zählen, leben 
und trainieren. Der beste unserer Ath-
leten läuft die 10.000m in 27min 30sec, 
was nur 1min langsamer als der Welt-
rekord ist. Der „Schlechteste“ läuft die 
gleiche Zeit wie der beste Deutsche 
Läufer, mit dem Unterschied, dass er 
dies auf einer Höhe von 2000m tut.

Ziel der Studie ist es, erstmalig zu zei-
gen, ob die kenianischen Läufer wirk-
lich mehr Blut und ein größeres Herz 
als europäische Spitzenathleten besit-
zen und somit über eine bessere Kreis-
laufleistung verfügen. Des Weiteren 
soll gezeigt werden, inwieweit sich die 
Läufer an Flachlandbedingungen an-
passen, und somit ihre Leistung wäh-
rend eines Tieflandaufenthaltes mög-
licherweise vermindert wird. Mit einer 
in Bayreuth entwickelten speziellen 
Methode wird das Blutvolumen konti-
nuierlich über die 6 Wochen bestimmt. 
Des Weiteren wird die Herzgröße zu 
Beginn und am Ende des Aufenthaltes 
sowie regelmäßig auch die Leistungs-
fähigkeit auf der Laufbahn und im La-
bor untersucht.

Die Motivation der kenianischen Läu-
fer, an dieser umfangreichen Studie 
teilzunehmen, ist die Möglichkeit, 
Preisgelder bei hochrangigen Wett-
kämpfen zu erzielen, das Interesse von 
Sponsoren und Managern auf sich zu 
ziehen sowie Wettkampferfahrung in 
Europa zu gewinnen. Daher stellt diese 
Studie neben den wissenschaftlichen 
Aspekten ebenso eine sportökono-
mische Herausforderung für die Pro-
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jektleitung und die involvierten Stu-
denten dar. Ein Großteil der während 
des Sportökonomiestudiums vermit-
telten Kenntnisse kann und muss in die-
sem Projekt angewandt werden. Dies 
betrifft zunächst die Organisation des 
Aufenthaltes mit all den logistischen 
und kulturspezifischen Problemen, die 
Vermittlung und Vermarktung der Läu-
fer für sportliche Großveranstaltungen, 
die Akquise von Sponsoren sowie die 

Öffentlichkeitsarbeit. Dies bedeutet im 
Detail, dass Verhandlungen über An-
tritts- und Preisgelder mit Wettkampf-
organisatoren z.B. des Marathons in 
Hamburg und Hannover geführt wur-
den, dass Sponsoren wie adidas als 
Ausrüster und Power Bar als Verpfle-
ger gewonnen wurden und neben der 
regionalen und überregionalen Presse 
ebenso Fernsehberichterstattungen, 
z.B. durch die ARD und das ZDF, er-
folgten.

Einmal mehr zeigt dieses Projekt die 
Vielfältigkeit der Bayreuther Sportö-
konomie auf, von der die Sportmedizin 
ein wertvoller Bestandteil ist. Mittels 
sportökonomischer Kenntnisse und 
ihrer Anwendung konnte die Gruppe 
von Spitzenathleten für Bayreuth ge-
wonnen werden und ein einmaliges 
medizinisches Projekt in Bayreuth re-
alisiert werden.
Es werden in diesem Projekt wissen-

schaftliche Ergebnisse erzielt, die so-
wohl für die Fachwelt als auch, wie das 
Medienecho zeigt, für die breite Öffent-
lichkeit von Interesse sind. Wenngleich 
hier noch keine konkreten Daten vorge-
stellt werden sollen, kann doch schon 
festgestellt werden, dass nicht, wie 
allgemein angenommen, das Blut und 
die Herzgröße den Unterschied zwi-
schen europäischen und kenianischen 
Läufern ausmacht und das Geheimnis 
des kenianischen Erfolges somit auf 
anderen Ursachen beruht. Es dürfte 
sicherlich in einer Gesamtanpassung 
der Körpers, d.h. aller Organsysteme 
liegen. Hervorzuheben sind allerdings 
biomechanische Vorteile, ein geringes 
Körpergewicht sowie soziale Faktoren, 
wie eine frühe Laufgewöhnung und 
eine kaum vorstellbare Trainingshärte 
und der Siegeswillen bei allen Läufern. 
(np, lq, ws)

Lehrstuhl für Dienstleistungs-
management auf der EASM Con-
ference 2007 in Turin und Gastge-
ber der EASM Conference 2008 

Die 15. Konferenz der European Asso-
ciation for Sport Management (EASM) 
zum Thema „Sport Events and Sustai-
nable Development“ fand vom 12.-15. 
September 2007 in Turin, Italien statt. 
Das dazugehörige Internationale Stu-
dierenden Seminar wurde im Vorfeld 
zur Konferenz vom 08. – 12. Septem-
ber durchgeführt. 

Insgesamt nahmen sechs Sportöko-
nomie-Studenten den Weg nach Turin 

Bericht über EASM �00�

Das Organisationsteam der EASM 2008 zusammen mit Kari Puronaho (Generalsekre-
tär EASM) und Prof. Berit Skirstad (Präsidentin EASM).
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auf sich, um an dem internationalen 
Seminar teilzunehmen. Sie wurden 
während des Seminars von Dipl.-SpO-
ec. Tim Ströbel (Lehrstuhl für Dienst-
leistungsmanagement) begleitet, der 
auch mit zwei Vorträgen zu „An over-
view to sport management and ma-
nagement skills in sport organizations” 
und “Sport communication“ zu der 
internationalen Ausrichtung des Semi-
nars beitrug.

Auf der anschließenden Konferenz 
wurde der Lehrstuhl für Dienstlei-
stungsmanagement durch Prof. Dr. 

Herbert Woratschek, Dr. Guido Schaf-
meister und Dipl.-SpOec. Tim Ströbel 
vertreten. Neben zwei wissenschaft-
lichen Vorträgen zu „Sport spectator 
preferences – What is their favourite 
TV-sport programme?“ und „An ana-
lysis of brand creation of sport organi-
zations“ präsentierten Prof. Dr. Worat-
schek und sein Team auch den aktu-
ellen Stand der Organisation der EASM 
2008: Vom 06. – 10. September 2008 
wird das Internationale Studierenden 
Seminar der EASM an der Universi-
tät Bayreuth stattfinden, die folgende 
Konferenz wird dann vom 10. – 13. 

September 2008 an der Universität 
Heidelberg durchgeführt. Beide Veran-
staltungen werden unter der Federfüh-
rung von Prof. Dr. Herbert Woratschek 
in Zusammenarbeit mit der Universität 
Heidelberg und der Fachhochschule 
Heidelberg organisiert. Neben einer 
ausführlichen Präsentation der aktu-
ellen Entwicklungen vor dem Vorstand 
der EASM, wurde die Gelegenheit ge-
nutzt, um bei Vertretern verschiedener 
Hochschulen aus über 25 Ländern das 
Internationale Studierenden Seminar 
in Bayreuth und die Konferenz in Hei-
delberg im September 2008 anzukün-
digen. Dazu wurden z.B. die eigens 
von Bayreuther Studierenden ange-
fertigten Werbefilme vorgestellt, sowie 
vielfältige Kontakte zu internationalen 
Wissenschaftlern geknüpft.

Die Konferenz bot somit allen Teilneh-
mern sowohl die Gelegenheit zu inten-
siven wissenschaftlichen Diskussionen 
und der Entwicklung künftiger For-
schungskooperationen als auch viele 
Ansatzpunkte zur Promotion der EASM 
2008 in Bayreuth und Heidelberg. Wei-
tere Informationen zum Internationalen 
Studierenden Seminar in Bayreuth und 
zur Konferenz in Heidelberg 2008 kön-
nen der Homepage www.easm2008.
com entnommen werden. (ts)

Gruppenfoto der Teilnehmer des Internationalen Studierenden Seminars.

Prof. Dr. Herbert Woratschek (Lehrstuhl DLM), Dr. Matthias Zimmermann (GSM mbh) 
und Präsidentin Prof. Berit Skirstad (EASM) bei der Vertragsunterzeichnung.
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�. Spöko im Portrait

Eberhard Schneider

Nach dem er-
f o l g r e i c h e n 
Abschluss des 
Studiums der 
Sportökonomie 
an der Universi-
tät Bayreuth im 
Frühjahr 2000 
war Eberhard 
„Ebse“ Schnei-

der zunächst vier Jahre bei der Agen-
tur Schmitt und Kaiser Kommunikati-

onsberatung GmbH im Büro Frankfurt, 
Bereich Event Management beschäf-
tigt. Im Jahr 2004 wechselte er zur Dr. 
Ing. h.c. F. Porsche AG auf die Positi-
on des Managers der Porsche World 
Roadshow (weltweite Serie von Fahr-
veranstaltungen in Klein- und Wachs-
tumsmärkten für potentielle Kunden). 
Im November dieses Jahres übernahm 
Eberhard Schneider die Position des 
Teamleiters der Bereiche Messen und 
Veranstaltungen bei der Porsche AG. 
In dieser Funktion ist er einerseits ver-
antwortlich für die weltweite Organisa-

tion/Gestaltung der Porsche-Stände 
auf den verschiedenen Automobilmes-
sen wie z.B. der Internationalen Auto-
mobilausstellung (IAA) in Frankfurt, dem 
Genfer Automobilsalon, der L.A. Motor-
show etc.. Im Bereich Veranstaltungen 
obliegt ihm unter anderem auch die Lei-
tung der weltweiten Händlerveranstal-
tungen. In diesem Zusammenhang ist 
beispielsweise die in zwei Jahren statt-
findende Einführung des neuen Porsche 
Panamera anzuführen. (ms)



Verfasser Titel Seiten Jahr Preis

Iris Klimmer Profifußballunternehmen an der Börse
-  Analyse des Wirkungszusammenhangs zwischen sportlichem und wirtschaft-

lichem Erfolg im Berufsfußball (Vorübergehend nicht bestellbar)

230 2003  7 19,90

Daniel Schopf Salary Caps vs. Kartellrecht
- Kartellrechtliche Zulässigkeit von Gehaltsbeschränkungssystemen im euro-

päischen Profisport am Beispiel des G-14 Konzepts zur Kostenkontrolle
100 2004 7 11,90

Michael Schilhaneck Wirtschaftliche Erfolgsfaktoren in Profivereinen 
- Entwicklung eines Analyseinstruments zur Optimierung des  Vereins-

managements
290 2004 7 23,90

Martin Junker Bewertung von Fußballspielern
- Ein realoptionsbasiertes Modell zur Bestimmung von Ablösesummen

110 2005 7 13,90

Walter Brehm/  
Peter Heermann/  
Herbert Woratschek

Sportökonomie
- Das Bayreuther Konzept in zehn exemplarischen Lektionen 220 2005 7 29,90

Ludwig Buschmann Ausrüsterverträge im Licht des EU-Kartellrechts
- Zulassung von Wettkampfsportgeräten durch Sportverbände

120 2006 7 11,90

Matthias Fischer Kooperationsverträge zwischen Sportverbänden im Brennpunkt des 
europäischen Kartellrechts
- Analyse am Beispiel des europäischen Basketballs

110 2006 7 11,90

Schriftenreihe

Bitte Bestellformular vollständig ausfüllen und an folgende Adresse senden:

oder einfach per Fax: 0921/55 84 58 31

Buchbestellung

Sportökonomie Uni Bayreuth e.V.
Universität Bayreuth
Institut für Sportwissenschaft
95440 Bayreuth

Stck. Verfasser/Titel Preis Gesamtpreis

Summe

Besteller

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Die AGBs des Vereins „Sportökonomie Uni Bayreuth e.V.“ habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Sportökonomie Uni Bayreuth e.V. I Universität Bayreuth I Institut für Sportwissenschaft I 95440 Bayreuth
Vereinsregistereintrag: Amtsgericht Bayreuth: Nr. 1393

Impressum:

Verein “Sportökonomie Uni 
Bayreuth e.V.”
Universitätsstraße 30
95440 Bayreuth
www.sportoekonomie.net

Redaktion:
Tim Ströbel (ts)
Mikka Schilhaneck (ms)

Layout: M&W Erik Limmer, 
www.mweging.de

Unter Mitarbeit von:
Prof. Dr. Dr. Walter Schmidt (ws)
Prof. Dr. Jochen Sigloch (js)
Prof. Dr. Herbert Woratschek (hw)
Dr. Simone Jäck (sj)
Dr. Nicole Prommer (np)

Dr. Guido Schafmeister (gs)
Reinhard Kunz (rk)
Lennart Quecke (lq)


